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Arbeitsrecht 
(Nr. 070/2007) 

 
       
 

Kein Anspruch auf Kostenerstattung für 
Fahrerkarte 

 
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf entschied: 
 
 
Ein Transportunternehmen ist nicht verpflichtet, seinem Mitar-
beiter die Auslagen für eine Fahrerkarte zu erstatten, da diese 
als Ergänzung zur Fahrerlaubnis kostenmäßig dem Fahrer zu-
zuordnen ist. 
 
Die Parteien streiten um die Erstattung von Auslagen des Klä-
gers für den Erwerb einer sogenannten Fahrerkarte. 
 
Der Kläger ist als Kraftfahrer bei der Beklagten, einem Trans-
portunternehmen, beschäftigt. Nach EU-Recht dürfen LKW ab 
3,5 t zulässigem Gesamtgewicht nur noch mit digitalen Tacho-
graphen ausgestattet sein, wofür auch eine Fahrerkarte mit den 
Daten des Fahrers in Form einer Scheckkarte erforderlich ist.  
 
Diese Fahrerkarte im Wert von 38,00 Euro hat der Kläger auf 
seine Kosten vom Kraftfahrtbundesamt erhalten und steht in 
seinem Eigentum. Seine zusätzlichen Auslagen setzen sich aus 
15,00 Euro für Passfotos und 5,00 Euro für die Meldebeschei-
nigung zusammen.  
 
Da die Beschaffung der Fahrerkarte primär im Interesse der 
Beklagten liegt, begehrt der Kläger nunmehr die Erstattung sei-
ner Auslagen in Höhe von insgesamt 58,00 Euro von der Be-
klagten. 
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Wie bereits die Vorinstanz, hat auch das LAG Düsseldorf im 
Berufungsverfahren den Erstattungsanspruch des Klägers ab-
gewiesen. 
Es existiert weder eine tarifvertragliche noch eine arbeitsver-
tragliche Verpflichtung seitens der Beklagten, für diese Kosten 
aufzukommen. 
Ebenso sieht das Gericht keinen Aufwendungsersatzanspruch 
des Klägers gegen die Beklagte, da die Fahrerkarte nicht vor-
rangig im Interesse der Beklagten beschafft worden war. Die 
Fahrerkarte ist als Ergänzung zur Fahrerlaubnis kostenmäßig 
dem Kläger zuzuordnen. 
 
Gegen das Urteil ist für den Kläger das Rechtsmittel der Revisi-
on zugelassen worden. 
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